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prüfung fand am 27. November 2024 statt.

Mein besonderer Dank gilt Prof. Dr. Heribert Hirte, der die Entstehung der
Arbeit begleitet und gefördert hat. Prof. Dr. Kai Cornelius danke ich herzlich für
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Einleitung

A. Gegenstand, Anlass und Ziel der Untersuchung

Das Vertrauensverhältnis zwischen Rechtsanwalt und Mandant ist notwendige
Voraussetzung für die anwaltliche Berufsausübung und genießt daher besonderen
Schutz. Die gesetzlich verankerte Unabhängigkeit und Verschwiegenheit des
Rechtsanwalts stellen sicher, dass sich der Rechtsuchende vertrauensvoll an einen
Rechtsanwalt zur rechtlichenBeratung und Interessenvertretungwenden kann. Diese
Grundpfeiler des anwaltlichen Berufsbilds geraten durch die vermehrte Inan-
spruchnahme von wirtschaftsberatenden Anwälten als Informationsquelle zur Be-
kämpfung von Wirtschaftskriminalität zunehmend in Bedrängnis. Deutlich sichtbar
wird diese Entwicklung bei der Geldwäschebekämpfung und Fiskalaufsicht sowie
imBankenaufsichtsrecht. In diesen Bereichen gehört es zur Realität der anwaltlichen
Berufsausübung, dass unter bestimmtenUmständenBerufsgeheimnisse anBehörden
weiterzugeben sind. Aus rechtspolitischer Sichtmag es dafür guteGründe geben. Die
anwaltliche Unabhängigkeit und der Schutz des anwaltlichen Berufsgeheimnisses
drohen indes durch die Einbindung derWirtschaftsanwälte in dieGefahrenabwehr zu
erodieren.

In einer globalisierten Wirtschaft mit komplexen regulatorischen Anforderungen
für Unternehmen und Investoren nimmt der Wirtschaftsanwalt eine wichtige Rolle
ein. Er liefert derGeschäftsleitung und anderen Entscheidungsträgern die rechtlichen
Grundlagen für unternehmerische Maßnahmen und unterstützt mit seinem Fach-
wissen bei der Strukturierung und Umsetzung. Damit erfüllt der Wirtschaftsanwalt
die ihm als Rechtsanwalt durch § 3 Abs. 1 BRAO zugewiesene Funktion des be-
rufenen und unabhängigen Beraters und Vertreters in allen Rechtsangelegenheiten.
Indem er den Unternehmen den Zugang zum Recht ermöglicht und rechtlichen
Auseinandersetzungen vorbeugt, leistet er einen wesentlichen Beitrag zur Funkti-
onsfähigkeit der Rechtspflege. Gleichzeitig erlangt er bei seiner Tätigkeit vertrau-
liche Informationen über Vorgänge in Unternehmen, die im Falle von Rechtsver-
letzungen zurAufklärung oderVerhinderung von größeren Schäden nutzbar gemacht
werden können.

Die Kernargumente für die Inanspruchnahme von Wirtschaftsanwälten als In-
formationsquelle stützen sich auf die dadurch bedingten komparativen Informati-
onsvorteile. Zum einen erwartet man eine Verbesserung der Aufdeckungsquote im
Bereich derWirtschaftskriminalität und zum anderen sollen die Informationsdefizite
der gesellschaftsinternen Überwachungsorgane reduziert werden. Ohne den Zugriff
auf spezifisches Insiderwissen ist Wirtschaftskriminalität von den Kontrollorganen



des Unternehmens oder den Ermittlungsbehörden nur schwer als solche zu erkennen.
Aufgedeckt wird sie meistens nur durch Zufälle oder Hinweise von Insidern. Der
durchWirtschaftskriminalität verursachte gesamtgesellschaftliche Schaden ist indes
gewaltig. Zudem haben öffentlichkeitswirksame Fälle schwerwiegender Wirt-
schaftskriminalität das Vertrauen der Bürger und Anleger in die Integrität der
Wirtschaft und des Kapitalmarkts in den letzten Jahren immer wieder erschüttert.1

Aus rechtspolitischer Sicht bestehen daher gute Gründe, auf das Insiderwissen von
Mitarbeitern, Finanzdienstleistern, Steuerberatern, Notaren oder Rechtsanwälten
zuzugreifen.

Auch der Blick ins Ausland, insbesondere in die USA zeigt, dass die Einbindung
vonWirtschaftsanwälten inWhistleblowingsysteme keinen Tabubruch darstellt. Mit
demSarbanes-OxleyAct (SOX)2 hat der US-Gesetzgeber im Jahr 2002 die Securities
and Exchange Commission (SEC) ermächtigt, tätigkeitsspezifische Kontroll- und
Berichtspflichten für kapitalmarktrechtlich beratende Wirtschaftsanwälte zu
schaffen. Im Kern handelt es sich um unternehmensinterne Hinweispflichten für
Wirtschaftsanwälte, die Grund zu der Annahme haben, dass Mitarbeiter oder Or-
ganmitglieder der beratenen Gesellschaft Rechtsverletzungen begangen haben oder
begehen werden. Darüber hinaus erlaubt die Verordnung als letztes Mittel zur Ab-
wendung schwerwiegender Schäden eine Verdachtsanzeige gegenüber Behörden.

Hierzulande gibt es keinen vergleichbaren ganzheitlichen Ansatz. Relevante
Berichts- und Offenlegungspflichten für Wirtschaftsanwälte gibt es lediglich ver-
einzelt, insbesondere in den Bereichen der Geldwäschebekämpfung und Fiskal-
aufsicht sowie im Bankenaufsichtsrecht. Im Schrifttum werden diese Vorschriften
zum Teil scharf kritisiert. Die Kritiker argumentieren, dass bei einer gesetzlichen
Inanspruchnahme von Wirtschaftsanwälten als Hinweisgeber stets die Gefahr be-
stehe, dass die anwaltliche Unabhängigkeit und das anwaltliche Berufsgeheimnis als
unverzichtbare Grundwerte der Anwaltschaft beeinträchtigt und damit das verfas-
sungsrechtlich geschützte Berufsbild des Rechtsanwalts als loyaler und ver-
schwiegener Berater und Vertreter seines Mandanten nachhaltig verändert wird.
Andere befürworten dagegen eine stärkere Inanspruchnahme von Wirtschaftsan-
wälten und plädieren für eine Einbindung vonWirtschaftsanwälten in das System der
Corporate Governance nach US-amerikanischem Vorbild. Der gesamten Debatte
liegt dabei die Frage zugrunde, ob und, wenn ja, bis zu welchem Punkt die an-
waltliche Unabhängigkeit und der Schutz der anwaltlichen Verschwiegenheit durch
staatliche Eingriffe zum Schutz wichtiger Gemeinwohlbelange zurückgedrängt
werden dürfen, ohne dass das anwaltliche Berufsbild in seinem Wesenskern berührt
wird.

1 Insolvenz der Wirecard AG (2020); Cum/Ex-Geschäfte (2001–2016); Dieselskandal bei
Volkswagen AG u.a. (2015); Anlagebetrug durch Wölbern Invest (2013); Korruptionsaffäre
bei Siemens AG (2006).

2 Sarbanes-Oxley Act of 2002: Conference Report (to Accompany H.r. 3763). Washington,
D.C.: U.S. G.P.O., 2002.
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Diese Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, zu dieser bereits im Gang befindlichen
berufspolitischen Diskussion einen Beitrag zu leisten. Ihren Schwerpunkt legt die
Untersuchung auf die in Deutschland bestehenden berufsrechtlichen und außerbe-
rufsrechtlichen Regelungsansätze und Pflichten zur Verhinderung und Aufklärung
von Wirtschaftsstraftaten für unternehmensberatende Anwälte und deren Implika-
tionen für das verfassungsrechtlich geschützte Berufsbild des Rechtsanwalts. Eine
wichtige Rolle spielt dabei der durch die Rechtsprechung entwickelte zivilrechtliche
Pflichtenkatalog des Rechtsanwalts gegenüber seinem Mandanten und die sich
daraus ergebenden Hinweis- und Warnpflichten. Darüber hinaus soll die in der Li-
teratur diskutierte Möglichkeit einer Rezeption der US-amerikanischen Verhal-
tensstandards für Wirtschaftsanwälte zur Verbesserung der Corporate Governance
vor dem Hintergrund der zu befürchtenden Eingriffe in die Berufsausübungsfreiheit
kritisch hinterfragt werden. Dabei wird untersucht, ob und inwieweit sich die
staatliche Inanspruchnahme der Anwaltschaft als interne und externe Hinweisgeber
zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität eignet und mit dem auf dem rechts-
staatlichen Verständnis einer freien Advokatur basierenden Berufsbild des Rechts-
anwalts vereinbaren lässt.

B. Einführung durch exemplarische Falldarstellungen

I. Enron

Die Insolvenz des amerikanischen Energieunternehmens Enron ist eine der
größten Insolvenzen der US-amerikanischen Geschichte.3 Siewar zusammenmit der
Worldcom-Insolvenz4 und weiteren Unternehmensskandalen um die Jahrtausend-
wendeAuslöser einer bis heute andauernden internationalen Corporate-Governance-
Debatte.

Die Insolvenz von Enron hatte nicht nur unmittelbare Auswirkungen auf die
betroffenen Arbeitnehmer und Anleger, sondern erschütterte das Vertrauen der
Bürger in die Integrität der US-amerikanischenWirtschaft und den Kapitalmarkt. Im
Rahmen der Aufarbeitung der Insolvenz wurde aufgedeckt, dass das Management
durch unlautere Bilanzierungspraktiken, insbesondere durch die Auslagerung von
Verbindlichkeiten auf Zweckgesellschaften, die tatsächliche finanzielle Schieflage
des Unternehmens verschleiert hatte.

Der Untersuchungsbericht des gerichtlich bestellten Insolvenzprüfers stellte fest,
dass sowohl externe als auch interne Rechtsanwälte auf unterschiedlichste Weise an
den unlauteren Bilanzierungspraktiken einschließlich der damit zusammenhän-
genden Transaktionen beteiligt gewesen sind. Die internen Juristen des Unterneh-

3 Zum Ganzen Batson, Court-Appointed Examiner, Final Report, In re: Enron Corporation
(November 2003); Peemöller, Bilanzskandale, S. 29 ff.

4 Peemöller, Bilanzskandale, S. 39 ff.
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